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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

1. Erfordernis der Planaufstellung

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 „Gewerbegebiet West l" erschließt rund 80
% der Fläche nur über eine Zufahrt von der Klockenhäger L 22 vom nördlichen Bau-
gebietsrand aus, was für die Wahrnehmung der dort bestehenden Betriebe und auf-
grund der teilweise sehr langen Anfahrt für die Erreichbarkeit und auch für die Wa-
renanlieferung von erheblichem Nachteil ist. Daher soll eine zweite Anbindung nähe
der Einmündung der L 22 in die Rostocker Straße geschaffen werden, welche vor-

genannte bisherige Schwachpunkte beseitigt.

Weiterhin haben sich die Festsetzungen im bisherigen Bebauungsplan Nr. 1 zur Be-
schränkung des Einzelhandels, zur überbaubaren Grundstücksfläche mit durchge-
hend großem Abstand zur Erschließungsstraße, die Festsetzung einer offenen Bau-
weise sowie Örtliche Bauvorschriften zur Fassadengestaltung, Dachneigung und Ein-
friedung als nicht förderlich für die Standortentwicklung bzw. als nicht praktikabel er-
wiesen. Zudem wurden die mit vorgenannten Regelungen verfolgten Gestaltungszie-
le nicht erreicht. Daher sollen vorgenannte Festsetzungen im Sinne einer größeren
Flexibilität für die Ansiedlung weiterer Vorhaben geändert werden bzw. ganz entfal-

len.

Zudem weicht der tatsächlich realisierte Straßenaus- und Neubau einschließlich des
Begleitgrüns in mehreren Bereichen erheblich von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans ab. So wurden z. B. das Verkehrsbegleitgrün an der L22 Klockenhäger
Str. als Gewerbefläche mit festgesetzt. Im Rahmen der Neuaufstellung sollen nun die
Festsetzungen an die Tatsächlichen baulichen und eigentumsrechtlichen Verhältnis-

se angepasst werden.

Schließlich ist es erforderlich, die Planfestsetzungen von der dem bisherigen Bebau-

ungsplan zu Grunde liegenden analogen Darstellung des katastermäßigen Bestan-
des auf den inzwischen digital vorliegenden Katasterbestand zu übertragen, was im
Rahmen der Neuaufstellung ebenfalls erfolgt.

In diesem Zusammenhang ist es auch erforderlich, einen Abgleich mit dem nördlich
anschließenden, im angrenzenden Bereich rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 15
„Gewerbegebiet West II" herzustellen. Durch geringfügige Erweiterung des Gel-
tungsbereichs im Bereich des nördlichen Knotenpunkts werden die Geltungsbe-
reichsgrenzen der Bebauungspläne in Einklang gebracht. Mit Rechtskraft des Vor-
haben- und Erschließungsplans Nr. 9 „Doka Schalungstechnik" wurde der westliche
Randbereich des Bebauungsplans Nr. 1 durch diesen überplant. Im Rahmen der
Neuaufstellung wird mit der Herausnähme dieser überplanten Fläche dem seit der
Rechtskraft des Vorhaben- und Erschließungsplans Nr. 9 eingetretenen Rechtssta-

tus entsprochen.

Aufgrund der Beibehaltung der maßgeblichen Planinhalte wurde das Planverfahren
zunächst als Änderungsverfahren begonnen. In Anbetracht der Vielzahl der Abwei-

chungen, welche aus der Übertragung auf die inzwischen digitalisierte
Katastergrundlage entstehen sowie aufgrund der vom ursprünglichen Be-
bauungsplan Nr. 1 abweichenden Bauausführung der Erschließungsanlagen wird im
Sinne der Nachvollziehbarkeit für Behörden und Bürger sowie der Rechtssicherheit
das Verfahren als Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 fortgesetzt. An den

Planinhalten bzw. Festsetzungen werden dagegen abgesehen von der Lage der
neuen Verkehrsanbindung gegenüber dem Vorentwurf keine grundlegenden

Änderungen vorgenommen.
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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

2. Räumliche Lage

Der Bebauungsplan Nr. 1 liegt im westlichen Stadtbereich von Ribnitz-Damgarten,
nördlich der Rostocker Straße und erstreckt sich beidseitig der Klockenhäger Straße.
Die Entfernung zum westlichen Siedlungsrand des Stadtteils Ribnitz beträgt ca. 300
m, die zum Stadtkern von Ribnitz ca. 1.7 km.

3. Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Neuaufstellung erstreckt sich auf den gesamten Geltungs-
bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1, ausgenommen der durch den
Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E-Plan) Nr. 9 „Doka Schalungstechnik" über-

planten Fläche. Dabei handelt es sich um die Flurstücke 12/2; 12/7; 12/8; 12/9; 13/3;
13/4; 13/5; 13/6; 15/5 und 15/11. Durch die Anpassung der nördlichen Grenze des
Geltungsbereichs an die südliche Abgrenzung des Bebauungsplans Nr. 15 „Gewer-
begebiet West II" erfolgt zudem eine geringfügige Erweiterung des Geltungsbereichs
in nördlicher Richtung.

Bei zugrunde legen des digitalen Liegenschaftskatasters, Herausnähme des durch
den V+E-Plan überplanten Bereichs sowie Hereinnähme einer Fläche im nördlichen
Kreuzungsbereich Zwecks Anpassung an die südliche Grenze des Bebauungsplans
Nr. 15 ergibt sich für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 eine Fläche von
14,76ha.

Nachfolgende Parzellen der Flur 9 der Gemarkung Ribnitz-Damgarten sind Bestand-

teil des Geltungsbereichs der Neuaufstellung:

12/1; 12/3; 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/7, 13/8, 15/2, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9; 15/10;
16/1; 16/15; 16/7; 16/8; 16/9; 16/10; 16/11; 17/1; 17/4; 17/6; 17/7; 17/8; 17/9; 17/10;
17/11; 17/12; 18/2; 18/3; 18/5; 18/12; 18/16; 18/17; 18/18; 18/19; 19/1; 19/3; 19/4;
19/5; 16/6; 19/7; 19/8; 20/1; 20/3, 20/4; 20/5; 20/6; 20/7;20/8; 21/1; 21/2; 21/4; 21/5;
21/6; 22/1; 22/2; 22/4; 22/6; 22/7;, 23/2; 23/4; 23/6; 23/7; 23/9; 23/10; 24/2; 24/4,
24/6; 24/7; 24/9; 24/10; 24/11; 25/2; 25/7; 25/8; 25/10; 25/11; 25/12; 25/13; 25/14;
26/2; 26/3; 26/5; 26/6; 26/7; 26/8; 26/9; 26/10; 27/2; 28/1; 28/2; 28/3, 28/9, 28/11;
28/13; 28/14; 29/1; 29/2; 33; 59; 60/3; 60/4; 61; 62/3; 62/4; 63; 64; 65/1; 65/2; 66/1;
66/2; 68/3; 68/4; 68/5; 68/6; 68/8; 68/9; 69/1; 69/3; 69/4; 69/5; 69/6; 69/9; 70/2; 70/3;
70/4; 70/5; 70/6; 71/1; 71/3; 71/4; 71/6; 71/7; 72/3; 72/4; 72/5; 73/3; 73/4; 73/7; 73/8;
73/9; 74/3; 74/4; 74/5; 74/8; 75/6; 75/7; 75/8; 76/3; 76/4; 76/5; 76/7; 76/8; 76/9; 77/3;
77/4; 77/6; 77/7; 77/8; 78/3; 78/4; 78/6; 78/7; 78/8; 79/3; 79/5, 79/7; 79/8; 79/9;
79/10; 79/11; 80/3; 80/5; 80/6; 80/7; 80/8; 80/9; 81/3; 81/5; 81/6; 81/7; 81/8; 81/9;
82/1; 82/3; 82/4; 82/6, 82/7; 82/8; 83/3; 83/5; 83/6; 83/7; 83/8; 83/9; 84/3; 84/6; 84/7;
84/8; 84/9; 84/10; 85/2; 85/5; 85/6; 85/8; 85/10; 85/11; 85/12; 85/15; 85/16; 86/3;
86/5 und 86/6.

Durch die Erweiterung des Geltungsbereichs zwecks Anpassung der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze an die südliche Grenze des Bebauungsplans Nr. 15 kommen

zudem gegenüber dem Geltungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 1
folgende Flurstücke der Flur 7 der Gemarkung Ribnitz-Damgarten hinzu:

200/7; 201/7; 202/9; 203/8 teilw.; 204/7 teilw.; 205/9 teilw.; 206/11 teilw.; 207/11
teilw.; 208/11; 211/12 und 212/11.

Die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 hat damit folgende räumliche Begren-

zungen:

Im Norden und Nordosten durch den nördlichen Straßenrand der Klockenhäger

Straße sowie durch die davon abgehende Alte Klockenhäger Chaussee und den

verbindenden Fuß- und Radweg, bzw. die Geltungsbereichsgrenze des Bebau-

ungsplans Nr. 15 „Gewerbegebiet West II",
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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

im Südosten durch die nordwestliche Straßenbegrenzung der Rostocker Straße,

im Südwesten durch die nordöstliche bzw. östliche Grenze der an das Plangebiet
anschließenden landwirtschaftlichen Fläche sowie

im Westen durch die östliche Grenze des V+E-Plans Nr. 9 „Doka Schalungstech-

nik.

Grundlage für vorstehende Abgrenzung des Geltungsbereichs ist der Lage- und Hö-
henplan des Vermessungsbüros Stechert vom 14.08.2008. Der Vermessung liegt die
automatisierte Liegenschaftskarte vom 15.04.2008 zu Grunde. Diese basiert auf dem
digitalen amtlichen Liegenschaftskataster.

4. Planungsrechtliche Situation

4.1 Landesraumentwicklungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm

Die im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 geänderten Planinhal-
te betreffen die Belange der Raumordnung und Landesplanung nicht. Daher sind im
Rahmen der Planung auch keine entsprechenden Vorgaben zu berücksichtigen.

4.2 Städtebauliche Planungen der Gemeinde

4.2.1 Flächennutzungsplan, Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB

Für den Flächennutzungsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgte mit Beschluss
der Stadtvertretung 10.09.2008 eine Neubekanntmachung.

Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 1 Gewerbe-
fläche dar, die Klockenhäger und Rostocker Straße sind als überörtliche Hauptver-

kehrsstraßen dargestellt.

Aufgrund der Übereinstimmung der Planinhalte betreffend der Art der baulichen Nut-

zung und der Tatsache, dass auf Ebene der Flächennutzungsplanung relevante
Planinhalte von der Neuaufstellung nicht betroffen sind, erfüllt vorliegende Neuauf-
Stellung des Bebauungsplans Nr. 1 das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.

4.2.2 Die Satzung tangierende Planungen

Der westliche Randstreifen des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 1 ist durch den
seit dem 20.11.1995 rechtskräftigen V+E-Plan Nr. 9 „Doka Schalungstechnik" über-
plant, welcher sich auch auf die westlich angrenzenden Flächen erstreckt. Das Vor-
haben ist, vom südlichen Teil der geplanten Lagerfläche abgesehen, realisiert.

Nördlich an den Geltungsbereich der Neuaufstellung grenzt der seit 1998 rechtskräf-

tige Bebauungsptan Nr. 15 „Gewerbegebiet West II" an.

5. Bestandsaufnahme

5.1 Topographie

Der Geltungsbereich ist von der Topographie her weitestgehend eben, das Höhenni-
veau bewegt sich dabei zwischen 11 und 14 m über HN.

5.2 Vorhandene Bebauung und Flächennutzung

Die Geltungsbereich ist zu ca. 50 % bebaut, dabei sind vorrangig der westliche und
der südöstliche Teilbereich genutzt. Auf den bebauten Grundstücken sind die Freibe-

reiche zum größten Teil mit Nebenanlagen wie Parkplätze und Lagerflächen genutzt.
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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

Die genutzten Bauflächen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 1 sind dabei entspre-
chend der Festsetzungen durch Gewerbebetriebe verschiedenster Art belegt. Insbe-
sondere Autohäuser, 2 Tankstellen und Gewerbebetriebe rund ums Auto sowie Bü-
rodienstleister und Bauunternehmen haben sich bisher hier angesiedelt.

Der westlich an den Bebauungsplan Nr. 1 anschließende rechtskräftige Vorhaben-
und Erschließungsplan Nr. 9 „Doka Schalungstechnik" ist inzwischen zum größten
Teil umgesetzt. Das Areal des nördlich und nordöstlich angrenzenden Bebauungs-
plans Nr 15 „Gewerbegebiet West II" ist erschlossen und bisher zu ca. 50 % genutzt.

5.3 Verkehrserschließung

Die Anbindung an den örtlichen und überörtlichen Verkehr erfolgt über die L 22 Ros-
tocker Straße und über die L 22 Klockenhäger Straße. Erstere verbindet das Gewer-

begebiet West in östlicher Richtung mit dem Stadtzentrum von Ribnitz und sorgt in
südwestlicher Richtung für eine Anbindung an die Bundesstraße B 105 und über die-
se an die A 19 ca. 20 km südwestlich des Gewerbestandorts.

Die innere Erschließung erfolgt für den größeren südwestlichen Bereich über die
Straße „Zum Handweiser", welche mit einer durchgehenden Fahrbahnbreite von 5,50
m sowie begleitenden Parkstreifen in Längsausrichtung sowie beiderseitig mit
Gehwegen von 1,5 m Breite gestaltet ist. Die Straße „Zum Handweiser" gabelt sich
ca. 100 m nach dem Abzweig von der Klockenhäger Straße, wobei der nach Westen
führende Arm ohne Wendeanlage zur Betriebszufahrt eines größeren Unternehmens

(Doka Schalungstechnik) führt. Der andere Arm endet in einem für 3-achsige LKW
geeigneten Wendkreis. Die Gewerbegrundstücke nordöstlich der Klockenhäger
Straße werden über die an der nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufende
Alte Kiockenhäger Straße erschlossen, welche von der L 22 abzweigt. Lediglich die
beiden Tankstellen werden direkt von der Rostocker bzw. Klockenhäger Str. er-
schlössen.

5.4 Ver- und Entsorgung

Der Geltungsbereich ist durch bestehende Leitungsnetze im Bereich der Erschlie-

ßungsstraßen ver- und entsorgungstechnisch voll erschlossen.

5.4.1 Stromversorgung

Die Netzinfrastruktur für die Stromversorgung kann durch das netzbetreibende Un-
ternehmen e.on / e.dis nach dessen eigenen Angaben sichergestellt werden.

Das Unternehmen gibt in den Stellungnahmen zur Planung vom 07.11.2008 und
18.01.2010 nachfolgende Hinweise:

Im Geltungsbereich befindet sich Leitungs- und Anlagenbestand des Unternehmens.
Dieser ist bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Sollte die Umverlegung von
Anlagen erforderlich werden, so sind die damit verbundenen Kosten vom Verursa-
eher zu tragen. In diesem Falle wird das Unternehmen dem Antragsteller ein Ange-
bot für die Umverlegung unterbreiten. Die Hinweise und Richtlinien des Unterneh-
mens zu Arbeiten in der Nähe und zum Schutz von Versorgungsanlagen sind zu be-
achten. Vor Baubeginn ist eine Vor-Ort-Einweisung erforderlich, wozu 14 Tage vor-
her eine Abstimmung mit der e.on / e.dis vorzunehmen ist.

5.4.2 Gasversorgung

Die Versorgung mit Erdgas kann durch Anschluss an das Gasnetz der Stadtwerke

erfolgen.
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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

5.4.3 Telekommunikation

Die Netzinfrastruktur für die Telekommunikation kann durch Anschluss an das Netz
der Deutschen Telekom AG gesichert werden. Im Rahmen der Beteiligungsverfahren
werden von der Deutschen Telekom folgende Hinweise gegeben:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der deutschen Telekom
AG zur Versorgung bereits vorhandener Gebäude und des weiteren im Bereich der
neuen Anbindung zur Rostocker Straße befinden sich mehrere Telekommunikati-
onsanlagen der Deutschen Telekom AG. Diese sind während der Baumaßnahmen
zu schützen. In den Einmündungsbereichen der neuen Zufahrt sind die Kabel mit
Halbschalen zu schützen. Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittelbarer Nähe der

Telekommunikationslinien ist es erforderlich, dass sich die Bauausführenden spätes-

tens 2 Wochen vorher in deren genaue Lage einweisen lassen, um u. a. Schäden
am Eigentum der deutschen Telekom zu vermeiden und um aus betrieblichen Grün-

den (z. B. im Falle von Störungen) jederzeit den ungehinderten Zugang zur Tele-
kommunikationslinie zu gewährleisten. Diese Einweisung bezieht sich auch auf Flä-

chen, die für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, für die Lagerung von
Baumaterial wie auch zum Abstellen der Bautechnik benötigt werden. Die „Anwei-
sung zum Schütze unterirdischer Anlagen der Deutschen Telekom AG bei Arbeiten
anderer (Kabelschutzanweisung)" ist zu beachten. Die endgültigen Ausbaupläne sind
vom Vorhabenträger mindestens 3 Monate vor der Ausschreibung der Deutschen
Telekom zuzusenden und die Ausschreibungs- und Ausführungstermine sind mitzu-
teilen. Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen an den Anlagen sind rechtzeitig vor
Baubeginn mit der Deutschen Telekom abzustimmen. Geländeveränderung im Be-
reich der Trassen sind in jedem Falle mit dem Unternehmen abzustimmen. Bei der

Einplanung neu zu pflanzender Bäume im Bereich der öffentlichen Flächen sind die
Einschlägigen Normen und Richtlinien (z. B. DIN 1998, DIN 18920, Kommunale Ko-
ordinierungsrichtlinie zum Schutz von Bäumen usw.) ausreichend zu berücksichtigen.

5.4.4 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird durch die Wasser und Abwasser GmbH Bodenland ge-
währleistet.

5.4.5 Abwasser

Niederschlags- und Schmutzwasser werden getrennt abgeleitet. Die Entsorgung des
anfallenden Schmutzwassers ist durch die Anlagen des Abwasserzweckverbands
Körkwitz grundsätzlich gewährleistet.

Das im Straßenraum und auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser
wird, soweit nicht eine Versickerung auf den Grundstücken selbst erfolgt, leitungsge-

bunden dem angrenzenden Graben 29/1 zugeführt.

5.4.6 Abfallentsorgung

Die Müllentsorgung obliegt gemäß Abfallsatzung des Landkreises Nordvorpommern
sowie dem seitens des Landkreises beauftragten Entsorgungsunternehmen.

5.5 Altlasten

Es bestehen keine Hinweise auf vorhandene Altlasten.

5.6 Denkmalschutz

Unter Denkmalschutz stehende Gebäude und Bodendenkmale bestehen für den

Geltungsbereich und dessen nähere Umgebung nicht.
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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Daher sind folgende Hinweise des Landesamtes für Kultur und Denk-

malpflege zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten Funde und auffällige Bodenverfärbungen entdeckt
werden, ist gem. § 11 DSchG M-V (Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern) die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und
der Fund sowie die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern und Beauftragten

des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten.
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigen-

tümer und zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige.

5.7 Belange des Umwelt- und Naturschutzes

Im Änderungsbereich bestehen keine Schutzgebiete gemäß LNatG M-V ebenso kei-
ne geschützten Landschaftsbestandteile nach § 20 LNatG M-V.

5.8 Lage und Schutz von Festpunkten der geodätischen Grundlagennetze

Im Geltungsbereich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe befinden sich gesetzlich ge-
schützte Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze.

Festpunkt Nr. 241150 der Linie 109 von Rostock nach Stralsund befindet sich knapp
außerhalb des Geltungsbereichs im Straßenraum der Rostocker Strasse in Höhe der

Tankstelle auf Flurstück 99/11 Flur 9 der Gemarkung Ribnitz. Festpunkt Nr.
612041220 befindet sich nordöstlich der Kreuzung der Klockenhäger Straße mit der
Straße „Am Handweiser" auf Flurstück 27/2 Flur 9 Gemarkung Ribnitz.

Vermessungsmarken sind nach § 7 des Gesetzes über die Landesvermessung und
das Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Vermessungs-

und Katastergesetz (VermKatG) gesetzlich geschützt. Vermessungsmarken dürfen
nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder entfernt werden. Zur Siche-
rung der mit Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-, Höhen- und
Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei Metern Durch-
messer weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise verändert werden.
Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken auch zukünftig für

satellitengeschützte Messerfahren (z. B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis
von 30 m um die Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen
Sträuchern vermieden werden. Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwend-
barkeit der Vermessungsmarken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, not-
wendige Maßnahmen rechtfertigen eine Gefährdung der Vermessungsmarken. Wer
notwendige Marken treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet werden
können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Ka-
tasterwesen mitzuteilen. Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben ge-
fährdet sind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme) ein Antrag auf
Verlegung des Festpunkts beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katas-
terwesen zu stellen. Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestim-
mungen ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 €
geahndet werden. Die Behörde behält sich vor, ggf. Schadenersatzansprüche gel-

tend zu machen. Das Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte ist

zu beachten.

5.9 Hinweise des Landesamts für Gesundheit und Soziales

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS M-
V) gibt in seiner Stellungnahme vom 15.01.2010 folgende Hinweise:
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Erarbeitete Detailpläne für gewerbliche Betriebe und Einrichtungen sind über die zu-
ständige Genehmigungsbehörde dem LAGuS M-V, Dezernat Stralsund, zur Stel-

lungnahme zuzuleiten. Dazu sind, gemeinsam mit dem Bauantrag u. a. folgende
Bauunterlagen einzureichen:

Bauprojekt, inklusive Baubeschreibung

Lageplan

Betriebsbeschreibung für Arbeitsstätten

Darstellung der Technologie

Genaue Anlagenbeschreibung, insbesondere beim Einsatz genehmigungsbedürf-

tiger Anlagen nach § 2 Abs. 2a Gerätesicherungsgesetz

Nur auf der Grundlage derartiger Angaben ist eine Beurteilung von Entwurfsunterla-
gen zu Fragen des Arbeitsschutzes durch das LAGuS M-V möglich.

6. Planung

6.1 Begründung der Festsetzungen

6.1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Die Bauflächen werden entsprechend der bestehenden Nutzung und der
beabsichtigten zukünftigen Entwicklung wie im bisher Rechtskräftigen
Bebauungsplan Nr. 1 nach § 8 BauNVO als Gewerbegebiet festgesetzt.

Nach dem für die Stadt Ribnitz-Damgarten vorliegenden Einzelhandelskonzept (Bul-
wienGesa AG 2006) soll der Einzelhandel an nicht integrierten oder Gewerbegebiets-
Standorten generell auf so genannte „nicht zentrenreievante" Sortimente als Kernsor-
timent beschränkt werden. Darüber soll eine Sicherung der Kernstadt als attraktiver
Einzelhandelsstandort gesichert werden. Damit eine Branche als „zentrenrelevant"
eingestuft werden kann, müssen laut vorstehendem Gutachten mindestens zwei der
drei nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Konsumenten erwarten üblicherweise ein kompetentes Angebot dieser Branche
in der Innenstadt eines Mittelzentrums

Das Sortiment trägt wesentlich zur Frequentierung der Innenstadt bei, hält einen
wesentlichen Anteil an der Verkaufsfläche oder am Innenstadtumsatz

Innerhalb dieses Sortiments entfällt der größere oder zumindest ein wesentlicher
Teil des örtlichen Angebots auf die Innenstadt (gilt nicht für Lebensmittel)

Von den im Ergebnis dieser Betrachtung als „zentrenrelevant" einzustufenden Sorti-

menten sind die Sortimente Lebensmittel, ausgenommen der Getränkemärkte, Be-
Kleidung und Schuhe von besonderem Gewicht für den Einzelhandelsstandort. Daher
werden diese Sortimente in den Gewerbegebieten ausgeschlossen. Für die Tankstel-
len soll aber das Angebot von Lebensmitteln in funktionaler Einheit mit dem Tankstel-
lenbetrieb und in einem dem Hauptzweck des Kraftstoff-, Schmiermittel- und Ersatz-
teilverkaufs für Kraftfahrtzeuge untergeordnetem Rahmen ermöglicht werden. Daher
erfolgt für vorstehende Konstellation eines Zulassung des Sortiments Lebensmittel
mit einer Beschränkung der maximal zulässigen Verkaufsfläche auf 200 m2.

Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten

werden ausgeschlossen, da sich der dezentrale Standort für vorgenannte Nutzungen

nicht eignet.
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Die Größenbeschränkung für Freiflächen, welche den ausnahmsweise zulässigen
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter zugeordnet sind, auf 10 % des zugehörigen Betriebsgrundstücks ist er-
förderlich, um eine möglichst effektive Nutzung des Gewebegebiets durch die allge-
mein zulässigen Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sicherzustellen und im Sinne

einer Verbesserung der Wertschöpfung und des Arbeitsplatzangebots möglicht vielen
vorgenannter Betriebsarten eine Ansiedelung zu ermöglichen.

Die Gebäudehöhen wurden wie im Ursprungsplan auf maximal 10,0 m, das Maß der
baulichen Nutzung mit einer GRZ von 0,7 festgesetzt.

Diese Festsetzungen bieten den bauwilligen Gewerbebetrieben einen geeigneten
Rahmen, um die gewünschten Baukörper zu realisieren. Die GRZ soll mit 0,7 ein
möglichst hohes Maß an baulicher Nutzung innerhalb der Grundstücksflächen bieten,
jedoch auch einen Anteil an Freiflächen belassen, welcher eine angemessene Ein-
grünung und Landschaftseinbindung der einzelnen Grundstücke gewährleistet.

6.1.2 Uberbaubare Grundstücksfläche, Bauweise

Die Baugrenzen werden abgesehen der Lagen an den Landesstraßen mit geltenden

Anbauverbotszonen durchgehend in 5 m Entfernung von der Begrenzung des Stra-
ßenraumes bzw. von festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
ehern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Durch vorstehende Festsetzung der
überbaubaren Fläche wird, wie auch durch das gegenüber dem Ursprungsplan Ent-
fallen der offenen Bauweise eine flexiblere Bebauung bzw. Ausnutzung der

Grundstücke ermöglicht, was die Wirtschaftlichkeit für sich am Standort entwickelnde
und neu hinzukommende Unternehmen verbessern kann. Seit Rechtskraft des Be-
bauungsplans Nr. 1 wurden betreffend Bauweise und Grundstücksüberbauung
schon eine reihe Ausnahmen erteilt, um eine entsprechende flexiblere, den Erforder-
nissen der Unternehmen entgegenkommende Bebauung zu ermöglichen. Die bishe-
rige restriktivere Festsetzung hat sich also nicht als praktikabel erwiesen.

Mit der davon abweichenden Beschränkung des Randabstands auf 3 m zum an-
schließenden V+E Plan Nr. 9 wird dessen Festsetzungen Rechnung getragen. So
wird der nach Landesbauordnung festgelegte Mindestabstand wie auch beim an-
schließenden V+E-Plan Nr. 9 festgesetzt. Damit wird ein hinreichender Abstand zu

den im V+E-Plan festgesetzten und realisierten Gebäuden bzw. Randeingrünungen
eingehalten. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die Eigentümer oder Nutzer der durch
die Festsetzung betroffenen Flächen wird aber gleichzeitig durch Beschränkung auf
den bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 3 m ausgeschlossen.

Da vorgenannte Änderungen an den Festsetzungen ausschließlich auf die innere
Struktur und Gestaltung des Gewerbegebietes einwirken, sind negative Auswirkun-

gen auf das Orts- und Landschaftsbild auszuschließen.

Daneben wird die überbaubare Fläche um die Flächen bestehender Leitungsrechte

reduziert.

6.1.3 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen und ihre Nutzung

Die Freihaltung der Sichtdreiecke an den Einmündungen in Hauptverkehrsstraßen
erfolgt auf Grundlage § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB.

6.1.4 Verkehrsflächen

Der Satzungsgeber plant, wie bereits unter Punkt 1 dargelegt, in unmittelbarer Nähe

zum Anbindungspunkt der L 22 Klockenhäger Straße an die Rostocker Straße eine
2. Anbindung der Erschließungsstraße „Zum Handweiser". Hierdurch soll die Anbin-
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düng der Gewerbegrundstücke in diesem Bereich verbessert und damit die Anfahrt
für Kunden und Warentransporte erleichtert werden.

Zur Abklärung der verkehrstechnischen und verkehrsrechtlichen Machbarkeit der zu-

sätzlichen Anbindung an die Klockenhäger Straße wird eine verkehrstechnische Un-
tersuchung (Logos, Rostock 2008) erarbeitet. Anhand einer Verkehrszählung wird
die für das Jahr 2020 zu erwartende Verkehrsbelastung auf den dortigen klassifizier-
ten Straßen ermittelt. Darauf aufbauend wird die Leistungsfähigkeit des geplanten
Knotenpunkts (Knoten 3) sowie die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der bei-
den bereits bestehenden Knotenpunkte (Knoten 1: Klockenhäger Straße / Rostocker
Str., Knoten 2: Am Nettelrade / Klockenhäger Straße / „Zum Handweiser") überprüft.

Im Ergebnis der Untersuchung steht, dass der neu hinzukommende Knoten 3 bei
Realisierung die Verkehrssituation im Gewerbegebiet West l nicht zusätzlich belastet
sondern im Gegenteil die Verkehrssituation durch Verteilen der Verkehrsströme ver-
bessert wird. Dieser kann demnach auch ohne Lichtsignalanlage realisiert werden.
Der Abstand zu den Nachbarknoten ist zudem laut gutachterlichem Ergebnis so
groß, dass gegenseitige negative Beeinflussungen in Sachen Verkehrsfluss auszu-
schließen sind. So beträgt am meistfrequentierten Knoten 1 die rechnerisch maxima-

le Anzahl der gestauten Fahrzeuge (NRE) in der Zufahrt Klockenhäger Str. 11 Fahrt-
zeuge. Dies erfordert einen Mindestabstand des neuen Knotens von 66 m von der
Rostocker Straße, welcher mit den in der Neuaufstellung festgesetzten gut 70 m
mehr als erfüllt ist.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird seitens der Verkehrsbehörde beim
Landkreis der zu geringe Abstand zur nächstgelegenen Zufahrt der nördlichen Tank-
stelle bemängelt. Daher wird die hinzukommende Anbindung gegenüber der Tank-
stellenzufahrt platziert, sodass zusammen mit der Tankstellenzufahrt eine Kreuzung

entsteht.

Zu dieser geänderten Anbindung liegt eine entsprechen überarbeitete verkehrstech-
nische Untersuchung mit Stand vom 25.09.2009 (LOGOS Rostock) vor. Die Ver-
kehrssicherheit ist laut Gutachten aufgrund der geringen Verkehrsbelastung ohne
Fußgänger und Radfahrer und der Übersichtlichkeit des Knotenpunktes gegeben.
Der Abstand zum benachbarten Knotenpunkt ist mit 180 m Entfernung groß genug,
um gegenseitige negative Beeinflussungen auszuschließen. Aus Sicht der Leistungs-
fähigkeit und der vorgenannten Bedingungen ist die verkehrstechnische Machbarkeit
laut Gutachten gegeben.

Innerhalb der Neuaufstellung werden die tatsächlich realisierten Erschließungsanla-

gen welche in Teilbereichen erheblich (bis zu 20 m) von den ursprünglich festgesetz-
ten Verkehrsflächen abweichen, den Festsetzungen der Verkehrsflächen zu Grunde
gelegt. In diesem Zusammenhang ist auch ein inzwischen realisierter Fuß- und Rad-

weg zwischen der L 22 Klockenhäger Straße und der Alten Klockenhäger Landstra-
ße festgesetzt, welcher im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 1 nicht vorgesehen ist.
Ebenfalls Berücksichtigung im Rahmen der Neuaufstellung finden die Grünbereiche
innerhalb der Verkehrsflächen; so werden die im Besitz des Landes befindlichen
Straßenparzellen durchgehend als Verkehrsflächen oder Verkehrsgrünflächen fest-

gesetzt.

Für die Herstellung des zweiten Anschlusses der Erschließungsstraße an die L22
sind rechtzeitig vor Baubeginn alle Planungsunterlagen zur Prüfung und Genehmi-

gung dem Straßenbauamt Stralsund vorzulegen.

6.1.5 Grünflächen

Innerhalb der Neuaufstellung werden die Grünflächen in ihrer tatsächlich realisierten
Lage aufgenommen und als Fläche für Verkehrsgrün festgesetzt.
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6.1.6 Festsetzungen zur Grünordnung

Innerhalb der Neuaufstellung ist eine geringere Flächenversiegelung als auf Grund-
läge des Ursprungsplanes möglich, wie aus nachfolgender Berechnung deutlich wird:

Flächenart

Gewerbegebiet

Verkehrsfläche

gesamt

Neuaufstellung B-Plan Nr. 1

Fläche in
m2

122.602

15.076

Versiege-

[ungsgrad

X 0,7

X 1,0

Versiege-
lung in m2

85.821

15,076

108.97

Ursprünglicher B-Plan Nr. 1

Fläche in
m2

128.294

24.724

Versiegel
ungsgrad

X 0,7

X 1,0

Versiege-
lung in m2

89.806

24.724

114.530

Die Satzung über den V+E-Plan Nr. 9 hat den gegenüber dem Zustand vor dessen

Inkrafttreten zusätzlichen Eingriff ausgeglichen, jedoch keine Änderung betreffend
der Ausgleichspflicht des Bebauungsplans Nr. 1 bewirkt. Die durch den V+E-Plan Nr.
9 überplante Fläche des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 1 ist in vorstehender

Berechnung daher berücksichtigt. Unberücksichtigt bleibt die geringfügige Erweite-
rung des Geltungsbereichs Zwecks Anpassung an die Geltungsbereichsgrenze des
anschließenden Bebauungsplans Nr. 15, da hier lediglich der Bestand festgeschrie-
ben wird.

Im Detail betrachtet beschränkt sich der Eingriff auf die Herstellung der 2. Verkehrs-
anbindung der Erschließungsstraße „Beim Handweiser", welche ein auszugleichen-

des Flächenäquivalent von 96,0 m2 ergibt. Da gleichzeitig die dortige Wendeanlage
mit einem Kompensationswert von 158,0 m2 Flächenäquivalent entfällt, ist vorste-

hender Eingriff ausgeglichen.

Die Neuaufstellung beschränkt sich ansonsten auf eine Anpassung der Festsetzun-
gen an den tatsächlich realisierten Grünbestand. So wurde ein Teil der im Straßen-
räum der Erschließungsstraßen „Am Handweiser" und „Alte Klockenhäger Landstra-
ße" straßenbegleitend festgesetzten Bäume straßenbegleitend zur L 22 Klockenhä-
ger Straße realisiert. In der Bilanz wurden 70 Bäume insgesamt realisiert, 2 Bäume

weniger wie im Ursprungsplan festgesetzt (72 Bäume). Im Rahmen der Neuaufstel-
lung werden 2 zusätzliche Bäume im Bereich der Grünfläche nordwestlich der Ein-
mündung der Alten Klockenhäger Landstraße festgesetzt. Zwei im Bereich der ge-
planten zusätzlichen Verkehrsanbindung bestehende Bäume müssen entfallen und
werden durch insgesamt 4 zusätzliche Gebote zum Anpflanzen von Bäumen auf der

gleichen Straßenseite nördlich und südlich der neuen Anbindung ausgeglichen. Auf-
grund der an die Flurgrenze angepassten Geltungsbereichsgrenze befinden sich 4
der als Ausgleich angepflanzten Bäume nordwestlich außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Die inzwischen erfolgten Baumpflanzungen sind als zu erhaltende Bäume
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b festgesetzt, die im Ursprungsplan hierfür noch enthaltenen

Festsetzungen zum Anpflanzen vom Bäumen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a entfallen ent-
sprechend.

Auch betreffend der sonstigen Umweltbelange ergeben sich innerhalb der Neuauf-
Stellung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen; ein zusätzlicher Eingriff ge-

genüber dem Ursprungsplan ist damit nicht gegeben. Damit werden auch keine zu-
sätzlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich.
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6.1.7 Artenschutz

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 erfolgen gegenüber dem
bisher rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1 lediglich eine zusätzliche Straßenanbin-

düng einer Nebenerschließung an die Haupterschließung bei gleichzeitigem Wegfall
der bisherigen Wendeanlage, Änderungen zu den Baugrenzen in Teilbereichen Bau-
formen sowie zu den Örtlichen Bauvorschriften. In Anbetracht der Tatsache, dass
das Gewerbegebiet bereits zur Zeit der Neuaufstellung voll erschlossen und zum ü-
berwiegenden Teil bebaut und gewerblich genutzt ist und zudem keinerlei Beseiti-
gung von Gebäuden oder quartiersrelevanter Gehölzbestände zur Umsetzung der

Planung erforderlich ist, kann ausgeschlossen werden, dass durch vorstehend
beschribene geringfügige Änderungen Artenschutzrechtliche Belange nach § 42
BNatSchG und Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtline betroffen sein könnten.

Der zur Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 erstellte Umweltbericht enthält
ebenfalls keinerlei Hinweise auf eine mögliche Betroffenheit des Artenschutzes; e-
benso gibt es hierzu auch keinerlei Hinweise der zuständigen Unteren Naturschutz-
behörde.

Entsprechend sind von vorgelegter Planung und auch deren späterer Umsetzung
auch keine Verbotstatbestände entsprechend § 42 Abs. 1 Nr. 1 und 3 in Verbindung
mit Abs. 5 BNatSchG betroffen, die Erforderlichkeit der Gewährung von Ausnahmen

nach § 43 Abs. 8 in späteren Baugenehmigungsverfahren kann ausgeschlossen
werden.

6.1.8 Leitungsrechte

Gegenüber dem Ursprungsplan werden die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten be-
legten Flächen der Lage der inzwischen tatsächlich realisierten Leitungen angepasst.

6.2 Örtliche Bauvorschriften

Zur Verbesserung des Straßen- und Landschaftsbilds sind alle nicht bebauten und
befestigten Flächen innerhalb des Planungsgebietes gärtnerisch anzulegen.

Mit der Beschränkung von Werbeanlagen für Betriebe, die innerhalb des Geltungs-
bereiches ansässig sind, wird einerseits der Werbererfordernis dieser Betriebe ent-
sprachen und gleichzeitig einer übermäßigen Verunstaltung des Straßen- und Land-

schaftsbilds entgegengewirkt.

Die im Ursprungsplan enthaltenen Vorgaben zur Fassadengestaltung wurden nicht in
die Neuaufstellung übernommen, um den Betrieben eine flexiblere bzw. individuellere

Gestaltung der Gebäude zu ermöglichen. Die bisherigen Vorgaben zur obligatori-
sehen Verwendung von Ziegelmauerwerk auf mindestens 20 % der Fassadenflächen

und zu ansonsten zulässigen Oberflächenstrukturen, Materialien und Farben ermög-
lichen zudem eine gestalterische Bandbreite, welche kein klares städtebauliches
Gestaltungsziel erkennen lässt. Zudem ist inzwischen rechtlich gesichert, dass eine
Festlegung konkreter Materialien im Rahmen der Örtlichen Bauvorschriften nicht
statthaft ist. Der Satzungsgeber will daher durch deren Streichung auch eine rechtli-
ehe Klarstellung erreichen.

7. Bodenordnerische Maßnahmen

Im Bereich der neu geplanten Verkehrsanbindung sind infolge des geplanten
Straßenversatzes Bodenordnerische Maßnahmen anzuraten in der Form, dass die
Flurstücke der zukünftigen Grenze zwischen öffentlichem Straßenraum und den ge-

werblich nutzbaren Baugebieten angepasst werden.
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Kosten

Die im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 erfolgenden Planän-

derungen führen für die Stadt lediglich bezüglich der Herstellung der 2 Straßenan-
bindung der Erschließungsstraße „Beim Handweiser" zu Folgekosten. Die Folgekos-
ten erstrecken sich auf die Planung und Umsetzung der Maßnahme.

Flächenbilanzierung

Nachfolgende Flächenbilanzierung basiert betreffend des Bereichs für die Neuauf-
Stellung auf der Vermessungsgrundlage des Büros Stechert, welche wiederum auf
dem aktuellen digitalen Liegenschaftskataster aufbaut. Der durch den V+E-Plan Nr.

9 überplante Teilbereich von 7.897 m2 ist hier nicht mehr berücksichtigt, dafür findet
die durch Anpassung an die Geltungsbereichsgrenze des anschließenden Bebau-
ungsplans Nr. 15 ergänzte Fläche von 1.076 m2 Berücksichtigung.

Die Bilanzierung des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 1 basiert auf dem seiner-
zeitig verwendeten handgezeichneten Liegenschaftskataster.

Flächenart

Gewerbegebiet nach § 8 BauGB

Verkehrsfläche

Verkehrsfl. besonderer Zweckbestimmung

Grünflächen

Anpflanzgebot (auf Gewerbefläche)

Geltungsbereich

Neuaufstellung B-

Plan Nr. 1

in m2

122.602

15.076

292

9.601

(4.312)

147.571

Ursprünglicher B-

Plan Nr. 1

in m2

128.294

24.724

2.232

(4.312)

155.250

10. Verfahren

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2007
den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des am 11.11.1992 in Kraft getretenen
Bebauungsplans Nr. 1 „Gewerbegebiet West" gefasst.

Innerhalb des Planverfahrens ergab sich durch die abweichenden Flurkarten des Ur-
sprungsplanes und den inzwischen vorliegenden digitalen Karten sowie großer Ab-
weichungen zwischen den Festsetzungen des Ursprungsplanes und den tatsächlich
realisierten Erschließungsanlagen eine sehr große Anzahl an kleineren Abweichun-
gen bzw. partieller Änderungen, sodass im Sinne der Klarstellung und Rechtssicher-
heit des Verfahren nach der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit, der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbarge-

meinden nach § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB als Neuaufstellung des
Bebauungsplans Nr. 1 fortgesetzt wurde.

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, der öffentlichen Auslegung und der pa-
rallel dazu durchgeführten erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und

der Nachbargemeinden, sowie im Rahmen einer erneuten entsprechend § 4a Abs. 3
Satz 2 BauGB durchgeführten eingeschränkten Beteiligung gegebenen Hinweise
und Anregungen wurden, soweit gerechtfertigt, im Rahmen Erarbeitung der Sat-
zungsfassung berücksichtigt.
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Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbegebiet West l", Stadt Ribnitz-Damgarten

11. Umweltbericht

Der Umweltbericht ist als eigenständiger Teil der Begründung im Anhang beigefügt.

wagner Planungsgesellschaft | Doberaner Straße 7 118057 Rostock _Seite 17



Bauleitplanung der Stadt Ribnitz-Damgarten

: R N STEIN STADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

Umweltbericht

zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. l
der Stadt Ribnitz-Damgarten,

„Gewerbegebiet West I"

Anhang der Begründung
gemäß § 2a Satz 3 BauGB

Auftraggeber; Stadt Ribnitz-Damgarten

Stadtplanungsamt
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel.: 0 38 21 / 89 34 66
Fax: 0 38 21 / 89 34 70

Am Markt l

Planverfasser: Planungsbüro Wanke
Dipl.-Ing. Axel Wanke
18320 Altenwillershagen ' Lindenstraße 27

Tel.: 038 21 / 709 43 58
Fax: 038 21 / 709 43 59

WANKE
das planungsbüro
hoch- und städtebau

Stand: 10. März 2010



Umweltbericht zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr.l der Stadt Ribnitz-Damgarten,
„Gewerbegebiet West I"

0. Inhaltsverzeichnis

l. Einleitung 3

2. Planerische und rechtliche Vorgaben 3

3. Scoping - Verfahren 4

Tabelle l: Scoping 4

4. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 5

4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 5

4.1.1 Schutzgut Mensch 5

4.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 5

4.1.3 Schutzgüter Luft und Klima 6

4.1.4 Schutzgut Landschaft 6

4.1.5 Schutzgut Boden 6

4.1.6 Schutzgut Wasser 7

4.1.7 Schutzgut Kultur-und sonstige Sachgüter 7

4.2 Wechselwirkungen 8

4.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 8

4.4 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 8

4.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, 8
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

4.5,1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 8

5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 9

6. Beschreibung geplanter Maßnahmen zur Überwachung - „Monitoring" 9

7. Zusätzliche Angaben 9

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 9
technischen Verfahren

7.2 Zusammenfassung 9

Planungsbüro Wanke • Tel,: 0 38 2l/7 0943 58 • Fax: 0 38 21/7 09 43 59 • mail; planung@ax-wa.de



Umweltbericht zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr.l der Stadt Ribnitz-Damgarten, 3
„Gewerbegebiet West I"

l. Einleitung

Das Hauptplanungsziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr,l ist neben
redaktionellen Änderungen des Bebauungsplanes die Schaffung der planerischen
Voraussetzungen einer zweiten Anbindung des Bebauungsplangebietes nahe der
Einmündung der Landesstraße L 22 in die „Rostocker Straße".
Der Umweltbericht basiert auf den gegenwärtigen Entwicklungsstand der Natur und
Landschaft im Plangebiet. Als Planungsgegenstand sowie als bauliche Erweiterung wird
hier lediglich die zweite verkehrstechnische Anbindung der Straße „Beim Handweiser"
an die „Klockenhäger Straße" gesehen.

Die Umweltprüfung mit der Flächenbilanzierung ist demzufolge nur für den Teilbereich
der neu geplanten Straßenanbindung erforderlich.

Durch den Naturschutz gesicherte Flächen sowie landschaftsprägende Elemente gibt
es nicht. Weiher oder Teiche sind im Plangebiet nicht anzutreffen. Weitere
Fließgewässer sind in unmittelbarer Umgebung nicht vorhanden.

Gleichzeitig ist zu prüfen, ob indirekte Auswirkungen auf die Schutzgüter (Mensch,
Tiere und Pflanzen, Klima und Luft, Landschaft, Boden, Wasser sowie Kultur und
sonstige Schutzgüter) zu erwarten sind,

Durch die Uberplanung einer Fläche innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes,
in dem bereits die verkehrstechnische Erschließung sowie diverse gewerblich genutzte
Bebauungen vorgenommen wurden, wird der Anforderung des Baugesetzbuches in
§ la Absatz 2 Satz l entsprochen: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend
umgegangen werden, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtungen und
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf
das notwendige Maß zu begrenzen."

Die Erstellung einer Schallimmissionsprognose wird nicht in Betracht gezogen, da
Schallemissionsherde nicht erkennbar sind.
Emissionen gehen durch das „Gewerbegebiet West I" entsprechend der Art der
baulichen Nutzung im geringem Umfang aus.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine altlastenverdächtige Flächen
bekannt.

Der Geltungsbereich liegt nicht in Landschaftsschutzgebieten und auch nicht in
weiteren Schutzgebieten, wie im FFH (Flora Fauna Habitat) - Gebiet, im
Naturschutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG, im Nationatpark gemäß § 24 BNatSchG, im
europäischen Vogelschutzgebiet gemäß § 33 i.V.m. § 10 Abs. 6 Nr. l BNatSchG oder
im Wasserschutzgebiet gemäß § 19 WHG.

2. Planerische und rechtliche Vorgaben

Gemäß § 2a BauGB ist dem Bauleitplanentwurf eine Begründung und ein
Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung beizufügen. Er soll nach der
Anlage l zum BauGB auf Grundlage der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB die
Belange des Umweltschutzes ermitteln und bewerten.
Grundlagen des vorliegenden Umweltberichtes sind die Bestandsaufnahmen und
Bewertungen des vorliegenden rechtskräftigen Bebauungsplanes im Rahmen der
grünordnerischen Bewertung.
Es soll geprüft werden, inwieweit zusätzliche oder erhebliche Umweltauswirkungen
gemäß § l Absatz 6 Nr. 7 BauGB durch die geplanten Änderungen zur Wirkung
kommen. Im vorliegenden Umweltbericht wird gegenüber dem rechtskräftigen
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Umweltbericht zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr.l der Stadt Ribnitz-Damgarten, 4
„Gewerbegebiet West I"

Bebauungsplan hauptsächlich auf die zweite verkehrstechnische Anbindung
eingegangen. Gleichzeitig werden geänderte übergeordnete Planungen und gesetzliche
Regelungen für das Plangebiet, die folgerichtig im Plan übernommen wurden
insgesamt behandelt.

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes sind die Belange des
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß
§ l Absatz 6 Nr. 7 BauGB auf die entsprechenden Fachgesetze und Fachpläne, die das
Gebiet berühren, abzustimmen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Bewertung der zu untersuchenden Schutzgüter
bilden das Bundesnaturschutzgesetz und das Naturschutzgesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. In den geplanten Änderungen finden unmittelbar die
entsprechenden Regelungen und Belange des Naturschutzes Berücksichtigung.

3. Scoping - Verfahren

Das Scoping ist ein Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung, das durch die EU-
Richtlinie 97/11/EG in das deutsche Recht eingeführt worden ist. Im Scoping sollen
Gegenstand, Umfang, Methoden und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bezogen
auf die Schutzgüter nach § l Absatz 6 Nr. 7 BauGB und ihrer Wechselwirkung, nach
gegenwärtigem Wissensstand und verfügbaren Daten untersucht werden.

Tabelle l: Scoping

%huf|gut^<^%|f|||,^gx^^

Mensch
- Gesundheit/ Lärmimmission

- Erholungseignung

Tiere und Pflanzen
- Biodiversität (biologische Vielfalt)

Luft und Klima

Landschaft

Boden

Wasser

Kultur- und Sachaüter

^n,h^if:|:,ß.'^^|l^:?

- Lärm

- Uberlagerungseffekte

- Wege und Infrastruktur

- Arten

- Biotoptypen

- Emissionen
- Frischluftzufuhr
- Kaltluftentstehung

- Landschaftsbild

- Bodenaufbau und
Bodeneigenschaften

- Versiegelung
- Altlasten

- Grundwasser

- Oberflächenwasser

- Betroffenheit

i^uellen,^^A^,|^i'.:-;,%J.J^^^^^

Flächennutzungsplan,
Schallschutzgutachten

Landschaftsplan, Kartierung zum
Grünordnungsplan, Arten- und
Biotopschutzprogramm,
Biotoptypkartierung

Landschaftsplan,
Flächennutzungsplan

Örtliche Bestandsaufnahme

Landschaftsplan,
Flächennutzungsplan,
Bebauungsplan,
Baugrunduntersuchungen

Landschaftsplan,
Bebauungsplan

Flächennutzungsplan
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Umweltbericht zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr.l der Stadt Ribnitz-Damgarten, 5
„Gewerbegebiet West I"

4. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung
4.1.1 Schutzgut Mensch

Beeinträchtiauna durch Verkehrslärm

Die Orientierungswerte des Beiblattes der DIN 18005-1 für Gewerbegeblete gemäß
§ 8 BauNVO von tags 65 dB (A) und nachts 55 dB (A) werden eingehalten. Störende
Emissionsherde sind nicht erkennbar.

Bewertung

Eine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens durch
Verkehrslärm über das zulässige Maß kann ausgeschlossen werden,

Abfallentsorauna

Die häuslichen und gewerblichen Abfälle werden durch die ansässigen
Gewerbebetriebe entsorgt. Die monatliche Wertstoffentsorgung erfolgt in der „Blauen
Tonne", „Gelben Säcke" bzw. Containern und wird zur weiteren Verwertung

aufbereitet. Der Restmüll wird in geschlossenen Behältern gesammelt und 14 - tägig
durch den gemeindlichen Abfallentsorgungsbetrieb abgeholt und auf der regionalen
Mülldeponie entsorgt.

Bewertung

Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch ungeordnete Abfallentsorgung
sind in dem Plangebiet nicht zu erwarten, so dass hierdurch vor Ort keine
Umweltauswirkungen auftreten werden.

4.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen

Das Plangebiet liegt im städtischen Raum. Es ist überwiegend anthropogen.
Gegenwärtig gibt es im Plangebiet durch die öffentlichen Straßen sowie den
Betriebsflächen und deren Zufahrten großflächige versiegelte bzw, teilversiegelte
Bereiche.

Im Bereich des Plangebietes befinden sich Grünflächen sporadisch neben der
vorhandenen Bebauung sowie entlang der Straßentrassen. Junge Einzelbäume
befinden sich bereichsweise an der „Klockenhäger Straße" sowie vereinzelt an
öffentlichen Parkplätzen.
Großflächige Lebensräume für Kleinsäuger und Vögel sind nicht vorhanden.
Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sind im Plangebiet nicht bekannt.

Bewertung

Durch die Bautätigkeit, die nachfolgenden Anlagen und deren Betrieb und Nutzung
ergaben sich Veränderungen der Blotop- und Nutzungstypen. Landwirtschaftliche
Flächen und sukzessionstypische Blotoptypen wurden durch die Neuanlage von
Grünflächen und Ausgleichspflanzungen gemäß den Festsetzungen ersetzt,
Bei der vorhandenen Kleintierwelt kann ein vorübergehender bzw. ein bleibender
Konflikt durch die baulichen Anlagen entstehen. Durch die entstandenen
Versiegelungen ist ein dauernder Entzug von Lebensraum denkbar. Weiterhin führen
Emissionen des menschlichen Lebensraumes zur Störung des Umfeldes als
Lebensraum der vorhandenen Kleintiere.

Die urbane Vegetation hat ihren Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen. Durch
die vorhandene Vegetation sowie durch neue sukzessive Begrünung, wie Solitärbäume
und Grünflächen in den gewerblichen Bereichen werden bedingt neue Habitate für
Tierarten geschaffen. Mit der Entwicklung der Solitärbäume wächst auch der
Lebensraum der Tierwelt,
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Umweltbericht zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr,l der Stadt Ribnitz-Damgarten, 6
„Gewerbegebiet West I"

Durch die baulichen Veränderungen wurden vorhandene Acker- und Grünflächen
großflächig versiegelt.
Die auf der Grundlage der Arbeitshilfe zur Ermittlung des naturschutzrechtlichen
Ausgleiches aufgestellte Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung, die hier nur die bauliche
Veränderung der Straßenanbindung beinhaltet, sieht hierin keine Wertminderung von
Fauna und Flora, die ausgeglichen werden muss. Diese Beeinflussung des Schutzgutes
Tiere und Pflanzen überschreitet die Schwelle der Erheblichkeit nicht. Eine
Kompensationsmaßnahme ist demzufolge nicht erforderlich,

4.1.3 Schutzgüter Luft und Klima

Durch die geplante Baumaßnahme werden an der gegenwärtigen Situation
Veränderungen, so zum Beispiel in Hinblick auf den Versiegelungsgrad, vorgenommen.
Das derzeitige Kleinklima wird sich nicht verändern. Dafür ist die bauliche
Veränderung zu gering.

Die zulässigen gewerblichen Bebauungen mit kleineren dazwischen liegenden Gehölz-
und Grünflächen wirken sich nicht negativ aus.

Bewertung

Die Beeinflussung der Luftqualität und des Kleinklimas durch die künftige Vegetation
wirkt sich lediglich in geringfügigem Maße aus und wird daher nicht als erheblich
bewertet.

4.1.4 Schutzgut Landschaft

Das Gebiet des Bebauungsplanes ist anthropogen. Größere zusammenhängende
Heckengehölze sowie Gewässer und Feuchtgebiete sind nicht anzutreffen,
Das Gelände ist weitestgehend eben. Die Geländehöhen liegen zwischen 11,0 m und
14,0 m über HN.
Bauliche Anlagen, die das Landschaftsbild stark negativ beeinflussen, sind nicht
vorhanden.

Bewertung

Bei der Realisierung des Bebauungsplanes wurde das Schutzgut Landschaft
geringfügig beeinträchtigt. Gemäß den Festsetzungen wird die angestrebte Bebauung
mit einer maximalen Gebäudehöhe von 10,0 m realisiert. Eine Dominanz der
Bebauung kann damit ausgeschlossen werden.

Die verkehrstechnische Erschließung wurde mit den Mindestanforderungen geplant,
um eine überflüssige Ausdehnung von baulichen Anlagen zu verhindern,
Ein natürlicher Übergang zur freien Landschaft ist durch die festgesetzte
Heckenbepflanzung gegeben.

4.1.5 Schutzgut Boden

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes lagen keine Hinweise auf
schädliche Bodenveränderungen vor.
Durch die Wandlung einer landwirtschaftlich genutzten Fläche in eine
Gewerbegebietsfläche wird das Schutzgut Boden beeinflusst.
Nachteilig wirken sich die baulichen Anlagen aus. Durch eine raumsparende
Verkehrserschließung sollen die Versiegelungen auf ein minimales Maß reduziert
werden. Im gewerblichen Bereich wird eine angemessene Grundflächenzahl von 0,7
die Bebauung in Grenzen halten, Nach der Planrealisierung ist im Versiegelungsbereich
eine natürliche Nutzung des Bodens nicht mehr möglich.
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Bewertung

Für das Schutzgut Boden besteht eine Gefährdung bei der Errichtung von baulichen
Anlagen durch den Eintrag gefährdender Stoffe und Kontaminierung des Bodens.
Hieraus ergibt sich ein vorübergehender Konflikt durch die Baumaßnahmen. Ein
bleibender Konflikt ergibt sich durch die geplanten Versiegelungen.
Das Schutzgut Boden wird somit durch die Planung leicht negativ beeinflusst. Die
Bodenfunktion kann aber weiterhin in den unbebauten Bereichen aufrechterhalten
werden.

4.1.6 Schutzgut Wasser

Das Wasserleitvermögen, das Grundwasseraufkommen und die
Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund der gewerblichen Nutzung als gut bis
durchschnittlich einzustufen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine
besonderen „Empfindlichkeiten" (Sickervermögen des Bodens) oder
„Beelnträchtigungen" (Quellen des Stoffeintrages) bekannt.

Die geplante Beseitigung der Schmutz- und Regenwässer im Plangebiet erfolgt durch
den Abwasserzweckverband Körkwitz.

Das anfallende Niederschlagswasser und das unbelastete Regenwasser der
Dachentwässerung können zur Bewässerung der Grünflächen verwendet und damit
den direkten Wasserkreislauf zugeführt bzw. in einem Vorfluter geleitet werden.

Bewertung

Die Überplanung des Gebietes führte zu einer Beeinträchtigung der biologischen
Bodenaktivitäten. Auf die Regulation des Wasserhaushaltes hat das keinen
wesentlichen Einfluss, da bei der Realisierung der Außenanlagen im Allgemeinen
offene Beläge verwendet werden. Außerdem wird das Niederschlagswasser von kleinen
Flächen zu den versickerungsfähigen Bereichen geführt und kann somit direkt in den
Kreislauf zurückgeführt werden.
Bei der Bauausführung wurde durch die flächenhaften Abgrabungen und schlitzartigen
Leitungsverlegungen die Grundwassergeschütztheit verringert. Damit erhöht sich die
Gefahr der Kontaminierung des Grundwassers durch Kraftstoffe, Schmieröle und
andere wassergefährdende Stoffe von Fahrzeugen und verarbeiteten Materialien. Ein
vorübergehender Konflikt für Grundwasser ergab bzw. ergibt sich hieraus beim Bau,
Ein bleibender Konflikt entsteht durch Leitungsgräben und Störung der noch
vorhandenen Deckschichten über dem Gmndwasserleiter infolge der geplanten
Nutzung. Dieser Konflikt ist jedoch gering, da die Bodenoberschicht zum Teil schon
nachhaltig verändert ist und die quantitative Zahl dieser Eingriffe als gering
einzustufen ist.

Mit der Neubebauung wird das Schutzgut Wasser nicht bzw. nur geringfügig
beeinflusst.

4.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt außerhalb eines kulturhistorisch wertvoll
besiedelten Bereiches. Es sind keine schützenswerten Gebäude vorhanden.
Im Bereich der Bebauungsflächen sind nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand keine
Bodendenkmale bekannt. Sollten archäologische Fundstellen entdeckt werden, sind die
Auflagen und Hinweise des Landesamtes für Bodendenkmalpflege zu beachten. Der
Beginn der Erschließungsarbeiten ist verbindlich bekanntzugeben.
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Bewertung

Aufgrund der umfassenden Kenntnisse der Vornutzungen kann das Auffinden
besonderer Kulturgüter innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
ausgeschlossen werden. Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter wird daher

durch die Planung nicht beeinflusst.

4.2 Wechselwirkungen

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Mensch einerseits und
Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima andererseits sowie Kultur- und

Sachgütern sind in dem bereits weitgehend durch versiegelte Flächen vorgeprägte
Bereich nicht zu erwarten.

4.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Der ökologische Zustand des Geltungsbereiches wird sich durch die Ausweisung eines
Gewerbegebietes nicht grundsätzlich verändern. In nordöstlichen Bereich diente die
Fläche schon vor der Planaufstellung dem Gewerbe.

Der ökologische Umbau einer landwirtschaftlichen Fläche in eine Gewerbefläche hat
die Qualität der Umwelt fortschrittlich beeinflusst.
Es werden zusammenhängende Grünflächen entstehen. Straßenbegleitende
Solitärbäume geben dem Plangebiet einen durchgrünten Charakter.

Auf den momentanen Grünflächen wird der geringe Umfang der Versiegelung die
Qualität der Umwelt nicht mindern.
Es werden weiterhin zusammenhängende Grünflächen vorhanden sein, die das Gebiet
durchgrünen,

Die erforderlichen Kompensationsflächen in Form der Heckenbepflanzung liegen
innerhalb des Plangebietes.

4.4 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Die zweite verkehrliche Anbindung könnte weiterhin nicht vorgenommen werden. Eine
Aufwertung und bessere Erreichbarkeit des Plangebietes am westlichen Stadtrand von
Ribnitz könnte damit nicht realisiert werden.

4,5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der
umweltbezogenen Zielvorstellungen keine Anforderungen aufgrund der
Umweltauswirkungen in Hinblick auf die Verbesserung und Sicherung von Fauna und
Flora im Plangebiet.

4.5.1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen

Auf der Grundlage des BNatSchG sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des
Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu
schützen. Ihre Lebensräume sowie die sonstigen Lebensbedingungen sind zu pflegen,
zu entwickeln und wieder herzustellen.
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Zur teilweisen Erhaltung wertvoller Bestände, Minimierung der Auswirkungen auf den
Landschafts- und Naturhaushalt als auch zur Erzielung einer angepassten Einbindung
der geplanten Bebauung in das Ortsbild sollen sich ökologische und grüngestalterische
Leitgedanken in der Planung und Ausführung niederschlagen. Im Einzelnen werden im
rechtskräffcigen Bebauungsplan folgende Maßnahmen vorgeschlagen;

Festsetzung von Straßenbegleitgrün gemäß § 9 I Nr. 15 BauGB
Festsetzung einer Kompensationsfläche (Heckenbepflanzung)

5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Durch die beabsichtigte Aufwertung des Gewerbegebietes sind Alternativen zum
Standort für das „Gewerbegebiet West I" nicht möglich.

6. Beschreibung geplanter Maßnahmen zur Überwachung - „Monitoring"

Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist für die Überwachung der Umwettbelange zuständig,
Durch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird die Stadt Ribnitz-
Damgarten unterrichtet, wenn nach ihnen vorliegenden Erkenntnissen die
Durchführung des Bebauungsplanes erhebliche, insbesondere unvorhergesehene
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat (§ 4 Absatz 3 BauGB).
In der Satzung wurden Flächen für ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO mit einer
Grundflächenzahl von maximal 0,7 festgesetzt. Durch eine jährliche Begehung und
Dokumentation der Fläche ist die Durchsetzung der Festsetzung des Bebauungsplanes
zu prüfen. Dabei ist insbesondere auf die Gebietsnutzung und die Blotopentwicklung
zu achten.

Für die Veranlassung der Überwachung ist die Stadt Ribnitz-Damgarten zuständig,
Die Einhaltung der festgesetzten zulässigen Bebauungen ist ein wichtiges Planungsziel
des Planverfahrens. Eine Überprüfung erfolgt durch die untere Bauaufsichtsbehörde
des Landkreises Nordvorpommern und der Stadt Ribnitz-Damgarten,

7. Zusätzliche Angaben
7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen

Verfahren

Grundlage für die Bestandsaufnahme sowie die Ermittlung der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. l „Gewerbegebiet
West I" bildete die Arbeitshilfe „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-
Vorpommern" des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie aus dem Jahre
1999. Danach wurden die Natur- und Landschaftspotentiale für das Plangebiet erfasst
und bewertet. Mit Hilfe des Wertfaktors für die jeweiligen Biotoptypen wurden
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt.

7.2 Zusammenfassung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West I" umfasst
ausschließlich gewerblich genutzte Flächen, die an bebaute Bereiche des Stadtteiles
Ribnitz anschließen.
Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches sollen mit der Neuaufstellung des
Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, die
verkehrtechnische Anbindung des Plangebietes qualitativ zu intensivieren.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten gibt für diesen
Bereich eine gewerbliche Baufläche vor.
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„Gewerbegebiet West I"

Belastungen, wie zum Beispiel Lärmimmissionen, auf den Menschen sind nicht
vorhanden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes lagen keine Hinweise auf
schädliche Bodenverändemngen vor,

Der Eingriff in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotentiale wurde anhand der
Arbeitshilfe „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern" zur Ermittlung
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung ermittelt und bewertet.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass für den Bereich der neuen Straßenanbindung keine
zusätzlichen Kompensationsmaßnahmen notwendig sind.

Die Durchführung der Planung hat keine direkte Wirkung auf die Schutzgüter. Die
Stadt Ribnitz-Damgarten ist für die Überwachung der Umweltbelange zuständig,

(••(;.

Jürgen Borbe

Bürgermeister \^, ^-^ ^/ Ribnitz-Damgarten, 20. Nov. 2009
geändert am: 10. März 2010
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Ribnitz-Damgarten

Anlage 1: Gegenüberstellung Ursprungsplan und Neuaufstellung Bebauungsplan Nr.1 "Gewerbegebiet West l"
TEIL A: PLANZEICHNUNG

(lörcEkh engranzentt.
iebauünflspjan Nf. 15''Gawwbeg6t>iat Wast ir'.
h Bnyenzendw Teitnechen in Krdt sgft: 1898 ^ ^

westlich snyenzi
V&fhefaefi. und &sch!lflaünß^lBn ?

Doka. Schalungstechgfk
in Kraft ssä: 20.11.19^5

PRÄAMBEL

Dia Sabunß ober die Nfluaufslsllung des S&üauungs^anas Nr. 1 'Gawertwsebißl
West l" der Stadt Ribnito-Damgarlen, bestehend aus der Pfsnzelchnung (Tetl ^
und den Textllchen FeglsetiEungen (Tejf B) , wird atffgesteBl auf Grundtage des
BBugesettfauchea (BauGB) h der Fassung dsr Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBL l S. 2414, zuletzt fleänden durch Aftitel l dea Gesslzes'vom 21.12.2006
(BG81, l S. 331Q . I. V. m. der Baumrtzungsvarofdnttng (BauNVO) In dar
Fassung dar Bekanntmachung vom 23.01,1990 (B6B|, l S, 13% zuletzt flaflrxl,
durch Art. 3 des tnvastlUoneerJerfateWenjngs. und V/ohnbauland G vom 22.4.1983
(BGBtia.ug .

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art dir baulichen Nutzung

( GE ] GawtrbtfltbSBt

Malt der baulichen Nutiung

GR2 GrundMchtnzah! (hier 0,7)

FH FfrrihBhi BIS HSchitgreras (ht>r 10.0m Über 5 16 Abs.2 Nf.4 BauNVO
angnnztndtf StfaStnv»rf«firsflBche tn
SlraOinmHt»)

)a^ offene Bauwelf. tnlftHR

59AbI.INr.1B«UGB

SBBauNVO

SSAbt.1 Nr.1 SauGB

S16Abs.2Nr.18nuNVO

Überbnubtra OnjntitHJcktfllctr

Daugrenzt

Baugrenz« Urtptungtplan Nr. 1

Verkehrtfllchan

l ( SlrfllSBnvirkihnnacht

|I VertehreflBchs bssßntiererZweckbgslbnmung

Q Zweckbasllmmung *Fuß- und Radv/eg"

Abßranzung d*rVeri«href1Bch*n,
Unprungiplsn Nr.1

Slrfldtnbtsfnzungslini»

Bartich ohn» Ein- und Autfahrttn

13 Zwckbiriimmung •flff<ntBche Pflri<plBtze'

Orünflächtn

LL-ZI VtrichngrünfHtchB

Ortlnordnung

:,»^) Ertiaitung von Bäumen

Anpflanzan von BBuman

Anpflanzgabot Ufprungtptnn Nr. 1

Umertnzung von Filchan zum
Anpflanzen von BHumen. Slräucham und
»onrilßtn B*pnanzung«n

Sontügo Planietchtn

5 23 GfluNVO

S 23 Abs. 3 BIUNVO

S 23 Abi. 3 BauNVO

S9Abt.1Nr.11 u. Abs. 5
8auGB

S9Ml.1Nr.4,l1BluGB

S 9Abs,1 Nr.lSBauGB

j 9 Abs.1 Nr.25 b) BauGB

59Abl.lNr.26«)B«uGB

S 9 Abs.1Nr.251) BnuGS

i 9 Abs.1Nf.25 B) BBUGB

TEIL B: TEXT

VORBEMERKUNG

Die rot gostrichenan Feslsetzungen anifalten.
Die rot goschriebsnan Festsotzungon ergänzen diejenigen des ursprilngHchen
BobauungsplansNr.1.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN
-§-1^m-^ew<rt>Bg eblel-flemSß-S-S-SauNVO^Ind-die-Aus nahm efrfl»m Ba-S^-{»H-fifluNVO-

.Wohnungtß-fU^AirftfcN^-un<^BT<ttuhafltp«raon«n^&wl»^i-B*tri»batnhat»nujn(t, ,
8»trit blllB* i-aüllttlgrAutnihm« FH»»m il(^&^-2r^8<uWaitnd^ileh^2u!»lti

-§-iM3Ie^ F6Sfr^eFVtfk<uf6faum6-wtn^»u^700^nM>B8ronzt-OlMi aximale-Pflrz« licngr^ft—
-toetragt-iKOO-nfrtftbenflmltfetmBridMtnd^iteWTiUffliitg—

1. Art der bauftctien Nutzung (§9 Abs. 1 Nr.1 BauGBI.V.m. §8BauHVO)
Zulässig sind gsm. § 8 Abs. 2 SauNVO:
* Gswerfaebslriabs alisr Art, Lagerhäuser. Logerplätze und öfrenmcho Belrioba,
• Geschäfts-, ßtlro- und VswallungsgBtiäude,
. Tantaltlton.
* Aniagen für sportiicha Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind gern, § 9 Abs. 3 BauNVO:
- Wohnungen für Aufstchts- und Bareltschaflspersonen sowls für Bgtrtebslnhabsr und

Balrtebsleftor. die dem Gev/arbabBJrlBb zugeordnet und Ihm gagenDber Grundnache und
Baumasse uniorflBordnat sfnd,

- Anlagan für kirchjichs, kuilure)!o, soziale unct gasundheSlltche Zwecke

Nlchl zulässig sind gsrnäft § 1 Abs, 6 Nr.l BauNVO VersnUgungssrteHen.

Landwirtschaftikha Nulzungsn und GartanbaubotrjebB sind nicht zulässig.

Ergänzend zu vorstehenden Fosisctzungon sind In dsn Gewarbegebislen
EinzsthandeisbGlrjebe sowls sonsltse HandeisbalrlebB. dio Güisr auch an Emiverbraucher
verkaufen, mit fojgandon Sortimenten unzulässfg;
-LebetismHl8lauss6nommenGelrän!«)mSfk<e
- Bekleidung
- Schuhs
Abwafchend davon Ist für Veriiatrfflinrichlungan, welctio elno fünkltonata und räumlicho
Einholt ml! TantisloHen bilden und dsren VorifatrfsftSchs 200 m' nicht Ubsrsleigt, das
SorilfflenlLebsnsml!lol2u!8sstg,(§ 1 Abs. 6 I.V .m. Abs, SBauNVO)

Ergänzend zu vorslehendon Fostsotzungen sind Wohnungen Wr Aufskhts- und
BerelischBftapersonon sowie dir Bolrisbslnheüer und Bfllriabsfeltar nur zulässig, sofern
sich die Bslflabsslätle auf giolchom Grundstück faaflndet. Vorganannlen V/ohnungen
zugehBflgs Frelftächon (Z.B. Gartannäction) düffün nicht mähr als 10 % das
Gasamlgrundstücks elnnshmsn.

2.Grundsttlckszufahrtsn § 9 Abs, 1 Nr. 11 BauOB
tm Btfekh dir ilraaenbtsltfiandTi GrtJnnBchin lind Gnjndstßckszufahrtan bis zu 6,0 m
Bfllazulisitg .

3. Sichtwlnke! § 8 (1} 10 und (5) BauGB
Im BTilch der Sfchhvfnk*! dürfen die Etnfriadungen sowla ctlft WuchthGh» dar Pflenztn
und GahBlzt nicht höhar a!* 0,70 m übir OK Fehrbahn btlragin. Bauilcha Anlagon , m il
Ausnahme dar EfnMsdungon. i!nd In dimn Banlchtn unzulässig.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
GamBft S 86 t-S"uO M-Vwir(Jtnfo!g»nd« Örtiith» Bauvorschrffitn als Satzung trtsscn:

<^3»il6Nun&ilT-baültchtrrAniag*n-

a
a

J9Abs.7BauG8

S3Abä.78auGB

SSAba.1 Nr.ZIBauGB

59Abi.1Nr.21 BcuGB

^

Grenz* du rtumtichin GaSlungsbertkhtK dei
Babauungiplann

Grenz» dis riiumiichtn Gttiungtbareichn dat
UrepfungtplflnuNr.1

MB Gib-, Fahr- und LtHungsfchtin zu
biHiKnd« Ftlchin

Mil Gah*. Fahr- und L*tiungir«cht*n zu
bilBtlind« FINcban. Unpfungspian Nr. 1

C<hr»thtneua«ntftret><tRte&-D*nBtrttn;ItCT*iBqdu
»mt^m fi»tM* BlmiaidEtfcX r^ttttunitfl - TrifBEit

ttttUngtMChl iwnun <tt SUt Rfcitiu^n^idis

Abgrenzung SlcMwffike)

Führung von obirirdlichtn V<raofgungtf*!lungen • s 5 Aba.1 Nr.13 u. Abs. 6
D*mon)aat;E=E)tklrtzIltl!-entrayi BauGB
Führung von unl*f1rd!sch>n
VirtoraungtiBBungan - Demontag»; G=Gai

Nichrlchüleha Übsmihmen

Umgronzung von der Bsbouung
fretzuhallonder Grunästücksfiächen: litsr
Anbauvarbotszona an Landsssfra&en

§3Abs.5BauGBI,Vjn,
S 31 SllWG M-V

Pfinirichen ohna Nonnchiraktw

^^^ vorhandin« bauüch» Anlag*n

[^ ] vorhnndtn« Ffur3tücf(t8f"z»n

FlvnriücltnummBm

Flurgnnz*

^ GaodSlltchB Fnlpunkla; Loge- und Hahtnftilpunkle

Funllonale Aufltfkmg d«! Stra&inraumiit

Vmia6ung(inMtltr)

DIfrAu&»nwan<fft-atnd^en!(r*cht^u-a(ea«rHM(H(^V»rt>)en<!mau»twritrgtflfl(M
od«fi>f<>fli!*rt«^B«lortfti!eh»nT»tOfl)blntarttn^tflhW^jasf)äc1
Ptrtifia chftn-odtf-m H-bfticNchl»t»n-Pfofift>(«ch»n-eut2ufühwn~
20%^flFftnifldennaetwfr{flhnB-6ock«lflrt»8)-i(n(l-(il*-Vflft>landmBU*fVWtk-)n--
rftl/b»ynAünttrrittjnhtrtu-gialB)itn7-
Enln<l-nurf<«ch<Hth«rtitn8tB«cbnoliuna<uimigrA8wbi
WandebKhlÜtf-tlnd-ünilsuftnd-ft&rtEOnlahBUtzubBtftftTaif-Kflnhitrunfpwn-
Bachn»}flung»tKin(l-Vofhengrtnfl»n-tlndAtlU«iauil>E(dungftfrwr2ysch»rvr-

^"EblfFitdurtsfln-
Efrifritdyng»ft-dUrfen-«iri<feyeüng BfHind-Etnmünd iHigan-tm-B ewleft-dei
Gtehtw(nk<h^M-h<ihflMlB-Oi?0-n^ÜbeFÜK-Fdhrb6hn-iain-6tMfüffen-ntcM-cy>
(iürchfl»hind-8»»ehiöii»n«n-Mßu»fnTt((rfaebim-BrthtTBt»ch-«ltr• •
Kunälstfl(^tat)cn4rT9»t1«tfrWftfd«fh

iiEuf»hFlefHH)rfetHilchUm-B<r<i<rfHl»F-SlcMwin)(»^ng<oF<lnfltwer<l»i

(4)~Stchtw(nf<th stahe unlsr3J
lm-B<rkM»»«thh*ikiml«rMIHAIUthih»h«-<l«F('niifiie]mnd^«h»B»flltN
hflh»r«!t-WHn-Bb«rei^Fehrbehrri»atf(ig»n7ßflüilcftfrAria9«n-t!n<H(MtitiT>
B»Fekh<fH<nzu!Btttgi

(5) Bapflanzungin
Alte nicht btbautan und durch Strafian und Wag» bthsHgten prtvaten Flächen
lind flBrtniritch enzul<g<n. Ei »Ind vomngfg bodanilBndtg» Gthätza und
Gawlchf enzupflnnztn.

(6) Warbianlagin
W6rt>»«n!ag »f^FFr<m<*wert}ung^!nd-ntehtT!Ufle)a iMn-Wertean! BSBfMBef-Art-
ttntt-bsugar)flhmfsungtpfBtht!gi Nur für tnnettiaib des Gattung sbarelchos ansässige
GeweAsb elfte bo sind Wsrtieanlagsn zulässig,

Sladt Rlbnltz-DamflBrten
Neuaufsteiiung Bebauungspliilan Nr.1 "Qeweitiegeblet West l"
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